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MINISTERIUM DER BESCHÄFTIGUNG UND DER ARBEIT UND MINISTERIUM DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN, DER VOLKSGESUNDHEIT UND DER UMWELT


22. DEZEMBER 1995 - Gesetz zur Festlegung von Maßnahmen zur Ausführung des Mehrjahresplanes für Arbeitsbeschaffung


	ALBERT II., König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

	Die Kammern haben das Folgende angenommen, und Wir sanktionieren es:


KAPITEL I - Allgemeine Bestimmung

(...)

KAPITEL II - Arbeitskostenverringerung

(...)

KAPITEL III - Umverteilung der Arbeit

(...)

KAPITEL IV - Zielgruppenpolitik

(...)

Abschnitt 1 - Jugendliche

(...)

Abschnitt 2 - Effizientere Verwendung der 0,05 % für Risikogruppen

(...)

Abschnitt 3 - Wiedereingliederungsstellen

(...)


Abschnitt 4 - Empfänger des Existenzminimums

(...)

Art. 34

Artikel 60  7 des Grundlagengesetzes vom 8. Juli 1976 über die öffentlichen Sozialhilfezentren wird durch folgenden Absatz ergänzt:

[bookmark: QuickMark]"In Abweichung von den Bestimmungen des Artikels 31 des Gesetzes vom 24. Juli 1987 über die zeitweilige Arbeit, die Aushilfsarbeit und die Leiharbeit können Arbeitnehmer, die in Anwendung dieses Paragraphen im Rahmen eines mit den öffentlichen Sozialhilfezentren abgeschlossenen Arbeitsvertrags angestellt sind, Gemeinden oder Vereinigungen ohne Gewinnerzielungsabsicht mit sozialer oder kultureller Zielsetzung oder anderen öffentlichen Sozialhilfezentren überlassen werden, vorausgesetzt, dass Bedingungen und Dauer dieser Überlassung in einem Schriftstück festgelegt werden, das vom Arbeitgeber, vom Entleiher und vom Arbeitnehmer unterzeichnet, vor Beginn der Überlassung verfasst und dem Sozialhilferat zur Kenntnis gebracht wird".

(...)

Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 22. Dezember 1995

ALBERT

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Beschäftigung und der Arbeit
Frau M. SMET

Die Ministerin der Sozialen Angelegenheiten
Frau M. De GALAN

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
S. DECLERCK

